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Was machen wir heute …?

I. Strafverfahren gegen Ärzte - 
Rechtsdogmatischer Hintergrund 

II. Verhaltensregeln bei 
Durchsuchungen



Kernstrafrecht 
„Blut & Sperma“

Nebenstrafrecht 
(Lebens-, Arzneimittel-,  
Medizinprodukterecht etc.

Teil I - Rechtsdogmatischer Hintergrund

„normale“ Exposition durch  
Tatbestandsmäßigkeit ärztlicher  
Heileingriffe

Unterlaufen der Fachgerichtsbarkeit  
durch Aufsichtsbehörden

Deutlich erhöhtes Risiko



Teil I - Rechtsdogmatischer Hintergrund



1. Ruhig bleiben! 
(§§ 113, 185 StGB) 

2. Durchsuchungsbeschluss prüfen 
(keine wirksame Ermächtigungsgrundlage, wenn  
> 6 Monate, BVerfG NJW 1997, 2165) 

3. Keine Angaben zur Sache! 
(erst recht nicht gegenüber Durchsuchungsbeamten) 

4. Durchsuchungszeugen  

5. Keine freiwillig Herausgabe  
(§ 94 Abs. 2 StPO; exakte Protokollierung) 

6. Tatsächliche Folgen abfangen 
(Kopien zur Aufrechterhaltung des Praxisbetriebes)

Teil II - Verhaltensregeln



Amtliche Inverwahrungsnahme 
oder sonstige Herstellung der 
staatlichen Gewalt über das 
Beweismittel, Abs. 1 

Beschlagnahme, 
Abs. 2

➡ Detaillierte Bezeichnung 
im Durchsuchungsprotokoll

Teil II - Verhaltensregeln

„Sicherstellung“



Teil II - Verhaltensregeln

➡ Die absolut wichtigste Verhaltensregel:  
Schaffen Sie eine „win-win“-Situation durch proaktives „Eingrenzungs-
management“ - und mildern Sie zur Aufrechterhaltung des Praxis- 
betriebes (!) die faktischen Folgen der Beschlagnahme durch  
Kopien o. ä. …



Was haben wir heute 
gelernt …? 

➡ Sie können nichts dafür. 

➡ 'You can't stop the 
waves, but you can learn 
to surf.' 
                        (John Kabat-Zinn)



Dr. Frank Breitkreutz 

dr-breitkreutz.de


